
 

 

 
 
 

aap Implantate AG 

 

Berlin 

 

- WKN 506 660 - 

- ISIN DE005066609 - 

 

 Wir laden unsere Aktionäre zu der  

am Freitag, dem 17. Juni 2016, um 09:00 Uhr 

in der Eventpassage, 

Kantstraße 8 (Yva-Bogen), 10623 Berlin, 

stattfindenden 

 

ordentlichen Hauptversammlung 

 

ein. 

 

Tagesordnung 

 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts, 

des Konzernlageberichts, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts zu den An-

gaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2015 

 

Die vorstehend genannten Unterlagen sind von der Einberufung an über die Internetseite der Gesell-

schaft unter http://www.aap.de/de/investoren/hauptversammlung zugänglich. Die Unterlagen liegen 

auch in der Hauptversammlung der Gesellschaft zur Einsichtnahme aus. Sie werden in der Hauptver-

sammlung vom Vorstand und – was den Bericht des Aufsichtsrats angeht – vom Aufsichtsratsvorsit-

zenden erläutert. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt 

keine Beschlussfassung vorgesehen, weil der Aufsichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss be-

reits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist. 

 

2. Verwendung des Bilanzgewinns 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von Eu-

ro 1.818.620,21 auf neue Rechnung vorzutragen; eine Verteilung an die Aktionäre ist gemäß § 268 

Abs. 8 HGB nicht möglich, eine Einstellung in Gewinnrücklagen erfolgt nicht.  

http://www.aap.de/de/investoren/hauptversammlung
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3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Vor-

stands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Auf-

sichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

 

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die  

 

Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft, Hamburg, 

 

zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. 

 

Der Aufsichtsrat schlägt zudem vor, die Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Prüfer für eine etwaige Durchsicht 

des Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2016 sowie 

von sonstigen unterjährigen (verkürzten) Abschlüssen und Zwischenlageberichten für das Geschäfts-

jahr 2016 sowie des unterjährigen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts für das erste 

Quartal 2017 zu wählen, wenn und soweit diese einer derartigen Durchsicht unterzogen werden. 

 

 
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 19 der Satzung dieje-

nigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die 

Anmeldung und der Berechtigungsnachweis müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Die Anmel-

dung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter nachfolgend genannter Adresse: 

 

aap Implantate AG 

c/o DZ BANK AG 

vertreten durch dwpbank 

– WASHV – 

Landsberger Str. 187 

80687 München 

 

Fax: +49 (0) 69/5099 1110 

E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de 

 

mailto:hv-eintrittskarten@dwpbank.de
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bis spätestens zum Ablauf (24:00 Uhr) des 10. Juni 2016 zugehen. Die Berechtigung zur Teilnahme und zur 

Ausübung des Stimmrechts kann durch einen in Textform erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes durch das 

depotführende Institut nachgewiesen werden. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn 

(00:00 Uhr) des 27. Mai 2016 (Nachweisstichtag) beziehen. 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts 

als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der 

Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nach-

weisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. 

Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist 

für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs am Nach-

weisstichtag maßgeblich, d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkun-

gen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den 

Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien be-

sitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt.  

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten 

übersandt, auf denen die Zahl der dem Inhaber zustehenden Stimmen verzeichnet ist. Um den rechtzeitigen 

Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachwei-

ses ihres Anteilsbesitzes an die zentrale Abwicklungsstelle Sorge zu tragen.  

 

Stimmrechtsvertretung 

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch 

Bevollmächtigte, z. B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten (auch einen 

von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter) ausüben lassen. Auch in diesem 

Fall bedarf es einer fristgerechten Anmeldung und des ordnungsgemäßen Nachweises des Anteilsbesitzes ge-

mäß den vorstehenden Bestimmungen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesell-

schaft eine oder mehrere von diesen weiteren Personen zurückweisen. 

Vollmachten, soweit sie nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach § 135 

AktG gleichgestellten Person oder Institution erteilt werden, können in Textform (§ 126b BGB) durch Erklärung 

gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erteilt werden. 

Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach § 135 AktG 

gleichgestellten Person oder Institution können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in 

einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforder-

ten Form der Vollmacht abzustimmen. 

Ein Vollmachtsformular, das bei der Stimmabgabe durch Vertreter verwendet werden kann, erhalten die Aktio-

näre direkt zusammen mit der Eintrittskarte. Eine Verpflichtung zur Verwendung des von der Gesellschaft an-

gebotenen Vollmachtsformulars besteht nicht. 

Für die Erklärung einer Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft und ihren Widerruf sowie die Übermitt-

lung des Nachweises über die Bestellung eines Bevollmächtigten und den Widerruf einer solchen Bevollmächti-

gung stehen nachfolgend genannte Kontaktdaten, insbesondere auch für die elektronische Übermittlung, zur 

Verfügung: 



  4 

 

 

aap Implantate AG 

Investor Relations 

Lorenzweg 5 

D-12099 Berlin 

 

Telefax: +49 30 75 01 92 90 

E-Mail: f.franke@aap.de 

 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären als besonderen Service an, von der Gesellschaft benannte weisungsge-

bundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Erteilung der Voll-

macht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Text-

form (§ 126b BGB). Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter für die Ausübung des Stimm-

rechts bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen zu jedem Tagesordnungspunkt erteilt 

werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne Weisung an die von 

der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können diese von der Vollmacht keinen Gebrauch machen. 

Wenn zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine eindeutige Weisung erteilt wird, muss sich der Stimmrechts-

vertreter bei diesen Punkten der Stimme enthalten. Die notwendigen Unterlagen und Informationen sowie ein 

Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Eine 

Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen Formulare zur Bevollmächtigung und 

Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter besteht nicht. 

 

Vor der Hauptversammlung erteilte Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

müssen bis zum 16. Juni 2016, 16:00 Uhr, bei der Gesellschaft eingegangen sein, andernfalls können sie nicht 

berücksichtigt werden. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, während der Hauptversammlung bis zum Be-

ginn der Abstimmungen Vollmachten und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu erteilen 

oder erteilte Weisungen zu ändern.  

 

Rechte der Aktionäre 

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen 

Betrag von 500.000 Euro des Grundkapitals erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesord-

nung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Be-

schlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der aap Implantate AG zu richten und 

muss der Gesellschaft spätestens am 17. Mai 2016, 24:00 Uhr, zugehen. Bitte richten Sie entsprechende Ver-

langen an die nachfolgende Adresse 

aap Implantate AG 

Vorstand 

„Hauptversammlung“ 

Lorenzweg 5 

D-12099 Berlin 
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Die betreffenden Aktionäre haben gemäß §§ 122 Abs. 2, Abs. 1 i. V. m. § 142 Abs. 2 Satz 2 AktG nachzuweisen, 

dass sie mindestens seit drei Monaten vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der erforderlichen 

Zahl an Aktien sind und die genannte Mindestaktienzahl bis zur Entscheidung über den Antrag halten. 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

 

Darüber hinaus hat jeder Aktionär das Recht, Anträge und Wahlvorschläge zu Punkten der Tagesordnung sowie 

zur Geschäftsordnung in der Hauptversammlung zu stellen, ohne dass es hierfür vor der Hauptversammlung 

einer Ankündigung, Veröffentlichung oder sonstigen besonderen Handlung bedarf. 

 

Die Gesellschaft wird Gegenanträge im Sinne des § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge im Sinne des § 127 

AktG einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung, die allerdings für Wahlvorschläge nicht erfor-

derlich ist, und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter 

http://www.aap.de/de/investoren/hauptversammlung/ zugänglich machen, wenn sie der Aktionär spätestens 

bis zum 2. Juni 2016, 24:00 Uhr, der Gesellschaft an nachfolgend genannte Adresse übersandt hat  

 

aap Implantate AG 

Investor Relations 

Lorenzweg 5 

D-12099 Berlin 

 

Telefax: +49 30 75 01 92 90 

E-Mail: f.franke@aap.de 

 

und die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht zur Zugänglichmachung gemäß § 126 AktG bzw. § 127 AktG 

erfüllt sind. 

 

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

 

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft 

über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Ge-

genstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunfts-

pflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der aap Implanta-

te AG zu den mit ihr verbundenen Unternehmen sowie die Lage des aap-Konzerns und der in den aap-

Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, ebenfalls unter der Voraussetzung, dass sie zur sachgerechten 

Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht be-

steht. 

 

Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung 

 

Die Informationen und Unterlagen nach § 124a AktG können im Internet unter 

http://www.aap.de/de/investoren/hauptversammlung/ eingesehen und auf Wunsch heruntergeladen werden. 

Vollmachtsformulare werden den Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte direkt übermittelt; eine Ver-

pflichtung zur Verwendung dieser von der Gesellschaft angebotenen Formulare besteht nicht. Sämtliche der 



  6 

 

 

Hauptversammlung gesetzlich zugänglich zu machenden Unterlagen liegen in der Hauptversammlung zur Ein-

sichtnahme aus. 

 

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG können 

ebenfalls im Internet unter http://www.aap.de/de/investoren/hauptversammlung/ eingesehen werden. 

 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 

 

Zum Zeitpunkt der Einberufung betragen die Gesamtzahl der Aktien und die Gesamtzahl der Stimmrechte 

30.725.756. 

 

 

Berlin, im Mai 2016 

 

aap Implantate AG 

Der Vorstand 


